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Nachkalkulation der Friedhofsgebühren für das Jahr 2021 

 
Sachverhalt: 
 
In 2020 wurden die Friedhofsgebühren ab dem Jahr 2021 aufgrund einer 
vorangegangenen Kalkulation neu festgesetzt. U.a. erfolgte die Anpassung aufgrund 
des bisherigen Gebührenniveaus und unter Berücksichtigung der Gebühren in 
Nachbarkommunen. 
 
Damals wurde erklärt, dass fortan jährlich mit dem Jahresabschluss eine 
Nachkalkulation der Gebühren dem Werkausschuss vorgelegt wird, um zeitnah über 
weitere Anpassungen entscheiden zu können. 
 
In der Anlage beigefügt ist eine entsprechende Übersicht. Die Zahlen der 
Nachkalkulation sind bis auf eine Ausnahme alle höher, wie die damals kalkulierten 
Beträge. Dies resultiert im wesentlichen aus dem Jahresergebnis 2021, aber auch 
aus der Verschiebung von Fallzahlen. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass im 
Jahresergebnis 2021 Einmaleffekte enthalten sind, die im Rahmen des 
Jahresabschlusses erläutert werden. 
 
Die nun vorgelegten Zahlen bestätigen, dass weitere Gebührenanpassungen in der 
Zukunft erforderlich sind. Dies sollte jedoch nicht vorschnell erfolgen, da auch im 
laufenden Jahr bereits der Jahresabschluss 2022 vorgelegt werden wird und eine 
entsprechende Nachkalkulation erfolgt. Frühestens zum Endes Jahres sollte daher 
über entsprechende Maßnahmen ab 2024 oder 2025 entschieden werden. 
 
 
Finanzierung: 
 
Es handelt sich nicht um eine Maßnahme, die einer Finanzierung bedarf. 
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Auswirkungen Umweltschutz: 
 
Das Ergebnis der Nachkalkulation hat keine Auswirkungen auf die Umwelt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Ergebnisse der Nachkalkulation werden zur Kenntnis genommen, es erfolgt 
aufgrund dieser aber noch keine Neuanpassung der Gebührensätze. Nach Vorlage 
der Nachkalkulation 2022 wird über mögliche weitere Gebührenanpassungen 
beraten. 
 
 
 
Anlagen: 
Gegenüberstellungen Gebührenkalkulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lennart Siefert) 
Oberbürgermeister 
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